
Wie heizt Deutschland?

Warum ist die Entscheidung auf das
aktuelle Heizsystem gefallen?
- 42 % gaben an, dass dieses bereits

installiert gewesen sei.
- Für 25 % waren geringe Betriebs-

kosten ausschlaggebend
- 19 Prozent schätzten den günstigen

Anschaffungspreis

Wann wurde Ihre Heizung ungefähr
eingebaut?
- 30 % vor 11 – 20 Jahren
- 28 % vor 5 – 10 Jahren
- 18 % vor 1 – 3 Jahren
- 12 % vor 21 – 30 Jahren
- 5 % länger als 30 Jahre her
Quelle: thermondo GmbH
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In deutschen Eigenheimen heizt so gut wie jeder Zweite mit einer Gasheizung. Mit großem Abstand, aber immerhin noch 24 Prozent, folgt die Ölheizung auf Rang zwei. Damit bestimmen die beiden Brennstoffe zwei Drittel der deutschen Heizlandschaft.



Ziel und Zweck des Gebäudeenergiegesetzes

1. Das Gesetz soll einen konkreten Beitrag zur
Einsparung fossiler Energie und damit zum
Klimaschutz leisten.

2. Verringerung der bestehenden Abhängigkeiten
von fossilen Energieimporten. Das ist
wesentlich für Energiesouveränität und eine
stabile Wärmeversorgung.

3. Das Gesetz soll klare Investitions- und
Modernisierungsanreise setzen, um künftige
Fehlinvestitionen zu verhindern.
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Härtefallregelung: Im Einzelfall wird dabei berücksichtigt, ob die notwendigen Investitionen in einem angemessenen Verhältnis zum Ertrag oder in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des Gebäudes stehen.Finanzielle Unterstützung: in den entsprechenden Berechnungen des BMWK ist ein Nutzungszeitraum von 18 Jahren zugrunde gelegt.



Zweite Novelle Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024): Kurzüberblick

 Grundsätzlich muss ab dem 01.01.2024 jede neu eingebaute Heizung (in Neubau und
Bestandsgebäuden, Wohn- und Nichtwohngebäude) mindestens 65 % erneuerbare Energie nutzen.
Bestehende Heizungen sind nicht betroffen. Enddatum für die Nutzung fossiler Brennstoffe in
Heizungen ist der 31.12.2044.

 Die Regelung ist technologieoffen:
− Entweder Umsetzung einer individuellen Lösung mit rechnerischen Nachweis mind. 65 % EE, oder
− Wahl zwischen verschiedenen gesetzlich vorgesehenen pauschalen Erfüllungsoptionen

 Es gibt ausreichend Übergangsfristen und Ausnahmen. z.B. bei einer Heizungshavarie – hier greift eine
Übergangsfrist von 3 Jahren. Soweit ein Anschluss an ein Wärmenetz absehbar ist, gelten
Übergangsfristen von bis zu 10 Jahren.

 Aufgenommen wurde auch eine Befreiung von der Heizen-mit-Erneuerbaren-Vorgabe für hochbetagte
Gebäudeeigentümer (> 80 Jahre und ein Gebäude mit bis zu sechs Wohnungen selbst bewohnen).

 Das GEG enthält eine allgemeine Härtefallregelung, die Ausnahmen von der Pflicht ermöglicht.

 Für den Umstieg aufs Heizen mit EE gibt’s finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen, Krediten
oder den bereits vorhandenen Möglichkeiten für Steuergutschriften.
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Härtefallregelung: Im Einzelfall wird dabei berücksichtigt, ob die notwendigen Investitionen in einem angemessenen Verhältnis zum Ertrag oder in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des Gebäudes stehen.Finanzielle Unterstützung: in den entsprechenden Berechnungen des BMWK ist ein Nutzungszeitraum von 18 Jahren zugrunde gelegt.Ausnahmen:Der beschlossenen Novelle des Gebäudeenergiegesetzes zufolge sind über Achtzigjährige von den Vorschriften ausgenommen. D.h., sie können sich also auch 2024 und danach noch neue Gas- oder Ölheizungen einbauen lassen.  	aber: wird das Haus verkauft oder vererbt, müssen jüngere Neueigentümer innerhalb von 	zwei Jahren das 65-Prozent-Ziel erfüllen!Wer 2023 noch eine neue Öl- oder Gasanlage einbaut, darf sie nur maximal 22 Jahre betreiben.Übergangsregel:Geht eine alte –nach 2024 noch laufende- Heizung kaputt, so das sie ausgetauscht werden muss, kann für maximal drei Jahre ein Ersatzkessel eingebaut werden, beispielsweise ein Gebrauchtkessel, der nicht die 65-Prozent-Anforderung erfüllt. Fällt sie in dieser Zeit wieder aus, verlängert sich die Frist.Der Gesetzgeber hat eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2023 eingeräumt, sofern das Gebäude in dieser Zeit absehbar an ein Wärmenetz angeschlossen  und beliefert wird.



Zweite Novelle Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024): formal technologieoffen, aber keineswegs technologieneutral

„Sofern der Gebäudeeigentümer nicht einen Einzelnachweis über die 65-Prozent-EE-Vorgabe bei der
neuen Heizung führt, kann der Eigentümer beim Neu-Einbau oder Ersatz-Einbau frei zwischen
Erfüllungsmöglichkeiten wählen, sofern diese Erfüllungsoptionen einzeln oder in Kombination den
vollständigen Wärmebedarf des Gebäudes decken“.

 Wärmepumpen und Anschlüsse an Wärme- / Gebäudenetze bevorzugt

 Beim Anschluss an ein neues Wärmenetz muss der Netzbetreiber nachweisen, dass mindestens 65
Prozent der Energie aus Erneuerbaren Energien oder Abwärme stammt.

 Vorgabe § 71c GEG für elektrische Wärmepumpen: die 65-Prozent-Regel soll hier ohne Rücksicht
auf die Herkunft des Stroms als erfüllt gelten, wenn die Wärmepumpe den Bedarf des Gebäudes
vollständig deckt.

 Während für Neubau der Gesetzesentwurf Biomasse und Gasheizungen nicht mehr als
Erfüllungsoption vorsieht, so können sie im Altbau weiterhin eingebaut werden. ….Ohnehin
möglich ist dies als Spitzenlastkessel, der in Ergänzung einer entsprechend ausgelegten
Wärmepumpe max. 35 Prozent der Jahresheizleistung beitragen darf.

 Für neue Pelletsheizungen und andere neue Kesselanlagen für feste Biomasse soll künftig die
Kombination mit einer Solaranlage obligatorisch sein, wobei sowohl Solarthermieanlagen, als auch
photovoltaisch versorgte Heizstäbe erlaubt sein sollen



Zweite Novelle Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024): mit Solarthermie zum 65-Prozent-EE-Anteil

 Derzeit noch keine Mindestangaben zur Kollektorfläche und zum Speichervolumen…..Eine 4-
Quardratmeter-Solarthermie-Anlage reicht nicht aus, um dem GEG 2024 Genüge zu tun!

 Andererseits ist klar, dass die Solarthermie bei entsprechender Größe allein schon auf den 65-
Prozent-Anteil kommen kann. => bedeutet bei einem Einfamilienhaus (Bestand) bspw. 50
Quadratmeter Kollektorfläche und vier bis sechs Kubikmeter Speichervolumen

 Aber: Voraussetzung für die Anwendung Solarthermie ist ein entsprechend groß
dimensionierter Wärmespeicher – möglichst im Gebäude

 Und: als Anforderung an Solarthermie-Anlagen definiert der vorliegende Entwurf des GEG das
Solar Keymark (europäisches Prüfzeichen) – Problem bei älteren Solarthermie-Anlagen

 Achtung: Als Ersatzmaßnahme ist die Photovoltaik (Stromdirektheizung) in der Novelle GEG
2024 ausdrücklich ausgeschlossen.



Förderübersicht: Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2023



Die „optimale“ Lösung aus technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht

WP

Stromproduktion
immer bei Sonnenschein; Dank der Kühlung der
PV-Zellen bis zu 15 % höherer Stromertrag

Wärmeenergie
Voller Sonnenschein: Im Bereich ca. 45°C – 65°C
wird Wärme direkt in den oberen Pufferspeicher
geleitet, für Heizung und Warmwasserbereitung.

Nachlassender Sonnenschein: im Bereich ca.
25°C – 45°C wird das kalte Wasser im unteren
Teil des Pufferspeichers „vorgewärmt“.

Bedeckter Himmel, Nacht, Winter: im Bereich
von ca. 0°C – 25°C nutzt eine Wärmepumpe die
Wärmeenergie direkt und bringt sie auf die
gewünschte Wohlfühltemperatur für Heizung
und Warmwasser.
Temperaturen zwischen ca. 10°C – 20°C stehen
für Gebäudekühlung bereit.

Heizen

Warmwasser

natural cooling

Puffer

Gleich-
Stromspeicher

Haushaltsstrom

E-Mobilität

Hybridmodul

Solarpotenzialkataster: www.solare-stadt.de/erlangen/Solarpotenzialkataster

Öffentl. Stromnetz

http://www.solare-stadt.de/erlangen/Solarpotenzialkataster


… innovativ und nachhaltig geht auch so!
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